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SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

B Leistungen der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. 
(im Folgenden: Versicherer) - (zu § 4 und § 5 Teil I und II)
1 Karenzzeit und Leistungsdauer
2 Karenzzeit bei erneuter Arbeitsunfähigkeit
3 Leistungen bei Wiedereingliederung für Arbeitnehmer
4 Leistungen bei Teilarbeitsunfähigkeit für Selbstständige
5 Höhe der Versicherungsleistung
5.1 Herabsetzung bei Einkommenssenkung
5.2 Anrechnung anderweitiger Leistungen

C Anpassungsvorschriften

Tarife ESP-E 
Krankentagegeldtarife für Arbeitnehmer und Selbstständige

EinkommensSicherungsProgramm

Inhaltsverzeichnis zu den  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil III:
A Allgemeine Bestimmungen zu Ihrem Vertrag
1 Versicherungsfähigkeit
2 Geltungsbereich
3 Ende des Versicherungsschutzes
3.1 Eintritt der Berufsunfähigkeit
3.2 Möglichkeit zur Vertragsfortführung ab dem 65. Lebensjahr

Kurzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen:

– Krankentagegeldzahlung ohne zeitliche Begrenzung ab dem  
8., 15., 22., 29., 43., 92., 183., 274. bzw. 365. Tag der völligen 
Arbeitsunfähigkeit

– Leistungen bei Wiedereingliederung für Arbeitnehmer
– Leistungen bei Teilarbeitsunfähigkeit für Selbstständige

Ausführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil III.

Diese Produktlinie des Einkommens-Sicherungs-Programms beinhaltet folgende Tarife:

ESP-E 8, ESP-E 15, ESP-E 22, ESP-E 29, ESP-E 43, ESP-E 92, ESP-E 183, ESP-E 274, ESP-E 365
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A Allgemeine Bestimmungen zu Ihrem Vertrag

1 Versicherungsfähigkeit (zu § 1 Teil I und II)
Versicherungsfähig sind alle in Deutschland wohnenden  Personen, 
die ihren Beruf als Selbstständige ausüben und einkommen-
steuerpflichtig sind. Die Tarife ESP-E 43, ESP-E 92, ESP-E 183, 
ESP-E 274 und ESP-E 365 können außerdem von Personen 
gewählt werden, die in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und 
lohnsteuerpflichtig sind.

2 Geltungsbereich (zu § 1 Teil I und II)
Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im europäischen Ausland 
gemäß § 1 Abs. 7 Teil I wird bei Arbeitsunfähigkeit auch bei ambu-
lanter Behandlung das tarifliche Krankentagegeld gezahlt, wenn 
und solange die versicherte Person nachweislich wegen Transport-
unfähigkeit die Rückreise nicht antreten kann. Ein ärztlicher Nach-
weis der Transportunfähigkeit ist zu erbringen.

Ohne besondere Vereinbarung wird auch bei einem Aufenthalt 
bis zu sechs Monaten im außereuropäischen Ausland für im Aus-
land akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle im vertraglichen 
Umfang für die Dauer einer medizinisch notwendigen stationären 
Krankenhausbehandlung Krankentagegeld gezahlt. Bei längerem 
Aufenthalt kann der Versicherungsschutz zu besonderen Vereinba-
rungen gewährt oder eine Anwartschaftsversicherung abgeschlos-
sen werden.

Die Schweiz wird den in § 1 Abs. 8 Teil I genannten Staaten gleich-
gestellt.

3 Ende des Versicherungsschutzes (zu § 15 Teil I und II)
3.1 Eintritt der Berufsunfähigkeit
Ein Fall der Berufsunfähigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 b) Teil I 
liegt auch dann vor, wenn ein gesetzlicher oder privater Versiche-
rungsträger Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung feststellt 
bzw. die versicherte Person eine Berufsunfähigkeitsrente oder eine 
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung bezieht.

Wird für die versicherte Person in einem bereits eingetretenen Ver-
sicherungsfall ein Rentenantrag wegen Berufsunfähigkeit/Erwerbs-
minderung gestellt und hat der Rentenversicherungsträger über 
diesen Antrag bis zum Ablauf der Drei-Monats-Frist des § 15 
Abs. 1b) Teil I noch nicht entschieden, wird das Versicherungs-
verhältnis nicht beendet. Nach Ablauf dieser Frist werden 50 % 
des versicherten Krankentagegeldes bis zum Ablauf des Monats 
gezahlt, in dem der Rentenversicherungsträger über den Renten-
antrag entschieden hat, längstens jedoch für weitere drei Monate. 
Das Versicherungsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, bis zu 
dem das Krankentagegeld gezahlt worden ist. Sollte es zu einer 
rückwirkenden Rentenzahlung eines gesetzlichen und/oder priva-
ten Versicherungsträgers kommen, besteht für diesen Zeitraum 
grundsätzlich kein Krankentagegeldanspruch. Auf bereits ausge-
zahlte Krankentagegeldleistungen hat die SIGNAL IDUNA Kranken-
versicherung a. G. einen Rückforderungsanspruch.

Das Versicherungsverhältnis endet wegen Eintritts der Berufsun-
fähigkeit oder mit Bezug einer Berufsunfähigkeits-/Erwerbsminde-
rungsrente.

Besteht eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei der  
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., schließen die dort 
für Berufsunfähigkeit versicherten Leistungen nahtlos und ohne 
 Verzögerung an die Krankentagegeldzahlungen nach diesem Tarif 
an, sofern auch hier ein Leistungsanspruch besteht.

3.2 Möglichkeit zur Vertragsfortführung ab dem 65. Lebens-
jahr
Abweichend von § 15 Abs. 1c) Teil I ist der späteste Beendigungs-
zeitpunkt die Vollendung des 67. Lebensjahres. Die Krankentage-
geldversicherung kann darüber hinaus unverändert fortgeführt wer-
den, sofern im Übrigen noch Versicherungsfähigkeit besteht und 
der Versicherungsnehmer die Fortführung bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach Vollendung des 67. Lebensjahres der betroffenen 
versicherten Person schriftlich verlangt.
Wird die Vertragsfortführung vereinbart, endet die Krankentage-
geldversicherung mit Vollendung des 70. Lebensjahres. Im unmit-
telbaren Anschluss kann nach Maßgabe des § 196 Abs. 3 VVG 
(siehe Anhang) der Versicherungsschutz durch einen neuen 
 Versicherungsvertrag erfolgen, der spätestens mit Vollendung des 
75. Lebensjahres endet. Der Antrag ist bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach Vollendung des 70. Lebensjahres zu stellen.

B Leistungen der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. 
(im Folgenden: Versicherer) - (zu § 4 und § 5 Teil I und II)

1 Karenzzeit und Leistungsdauer
Das Krankentagegeld wird unter Einschluss von Sonn- und Feierta-
gen nach Ablauf von
–  7 leistungsfreien Tagen (Karenzzeit) im Tarif ESP-E 8,
–  14 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 15,
–  21 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 22,
–  28 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 29,
–  42 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 43,
–  91 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 92,
–  182 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 183,
–  273 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 274,
–  364 leistungsfreien Tagen im Tarif ESP-E 365
von Beginn der völligen Arbeitsunfähigkeit an ohne zeitliche 
Begrenzung gezahlt. Ebenso erfolgt Zahlung für die Dauer der 
Schutzfristen nach § 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutz gesetzes 
(siehe Anhang) sowie den Entbindungstag entsprechend der 
 Vorgaben von § 1a Teil I.

2 Karenzzeit bei erneuter Arbeitsunfähigkeit
Die Karenzzeit gilt für jede Arbeitsunfähigkeit neu.

Tritt jedoch in den Tarifen ESP-E 22, ESP-E 29, ESP-E 43, 
ESP-E 92, ESP-E 183, ESP-E 274 oder ESP-E 365 innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit oder Unfallfolge erneut Arbeitsunfähigkeit 
ein, so werden bereits vorliegende und nachgewiesene Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit auf die Karenzzeit angerechnet. Hierbei werden 
die Zeiten innerhalb der letzten zwölf Monate seit Beginn der ersten 
Arbeitsunfähigkeit bzw. der ersten nach Ablauf von sechs leistungs-
freien Monaten eingetretenen Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit oder Unfallfolge berücksichtigt.
Steht die Krankheit oder Unfallfolge in keinem ursächlichen Zusam-
menhang mit einer vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit, erfolgt 
keine Anrechnung auf die Karenzzeit.

3 Leistungen bei Wiedereingliederung für Arbeitnehmer
Findet im unmittelbaren Anschluss an eine völlige Arbeitsunfähig-
keit, für die der Versicherer Krankentagegeldleistungen erbracht 
hat, eine Wiedereingliederungsmaßnahme statt, zahlt der Versiche-
rer das versicherte Krankentagegeld. Zahlungen des Arbeitgebers 
werden in voller Höhe auf das Krankentagegeld angerechnet.

Voraussetzung ist, dass nach ärztlicher Bescheinigung die teilweise 
Aufnahme der Berufstätigkeit medizinisch angezeigt ist.

Allgemeine Versicherungsbedingungen Teil III
Die Tarife ESP-E 8, ESP-E 15, ESP-E 22, ESP-E 29, ESP-E 43, ESP-E 92, ESP-E 183, ESP-E 274 und ESP-E 365 gelten in Verbindung 
mit Teil I und Teil II der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung:
Teil I Musterbedingungen MB/KT 2009
Teil II Tarifbedingungen SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
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4 Leistungen bei Teilarbeitsunfähigkeit für Selbstständige 
(zu § 1 Abs. 3 Teil I)
Besteht im unmittelbaren Anschluss an eine völlige Arbeitsunfähig-
keit von mindestens sechs Wochen Teilarbeitsunfähigkeit von min-
destens 50 %, gewährt der Versicherer die Hälfte des versicherten 
Krankentagegeldes.

Anspruch auf dieses Krankentagegeld besteht für die Dauer der 
teilweisen beruflichen Tätigkeit, wenn deren Aufnahme medizinisch 
angezeigt ist und dies ärztlich bescheinigt wird, längstens jedoch 
für 28 Tage.

5 Höhe der Versicherungsleistung
5.1 Herabsetzung bei Einkommenssenkung
Abweichend von § 4 Teil II Abs. 2 kann der Versicherer ohne Unter-
schied, ob der Versicherungsfall bereits eingetreten ist oder nicht, 
von seinem Recht zur Herabsetzung des Krankentagegeldes nach 
§ 4 Abs. 4 Teil I Gebrauch machen, wenn er Kenntnis vom gesun-
kenen Einkommen erlangt.

5.2 Anrechnung anderweitiger Leistungen
Übergangsgeld von der (gesetzlichen) Rentenversicherung, 
Berufsunfähigkeitsrenten und Renten wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung eines (gesetzlichen oder privaten) Rentenversi-
cherungsträgers sowie Verletztengeld durch die Berufsgenossen-
schaft werden auf das Krankentagegeld angerechnet.

C Anpassungsvorschriften

Beitragsanpassung (zu § 8b Teil I und II)
Als tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § 8b Abs. 1 Teil I für die 
Versicherungsleistungen gilt 5.


